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Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)

Standortkanton


Bisherige Leistungen (Betriebsbeiträge der Invalidenversicherung IV) an IVSE-Einrichtungen

des Bereiches B – Information des Standortkantons für den Wohnkanton

Bedeutend ist diese Information für die KÜG für Aufenthalte in Einrichtungen gemäss Art. 2 IVSE, Bereich B, Buchstaben b) und c). Für Werkstätten ist dies nur dort notwendig, wo der Nettoaufwand beträchtlich über den bisherigen Leistungen liegt.

Das Sicherstellen der bisherigen Leistung und die Regelung der Finanzierung gegenüber der Einrichtung und gegenüber der Person mit Behinderung obliegt dem Wohnkanton nach den Vorgaben des IFEG und der IVSE. Dazu benötigt er jedoch die entsprechende Information des Standortkantons.

	Information über bisherige Leistungen, Bereich B

	Standortkanton

Name der Einrichtung

PLZ, Ort
	     
     
     

	Abrechnungsmethode
	Pauschale  FORMCHECKBOX 
          Defizitdeckung  FORMCHECKBOX 


	Leistung 1 (Verrechungseinheit gemäss KÜG)
	     

	Anrechenbarer Nettoaufwand
	     

	Bisherige Leistung in Fr. oder in % des anrechenbaren Nettoaufwandes, ca.
	      CHF

      %

	Berechnet nach

(Bitte Bezug angeben, z.B. TAEP 2007 oder Leistungsvereinbarung mit dem Kanton)
	     

	Leistung 2 (Verrechungseinheit gemäss KÜG)
	     

	Anrechenbarer Nettoaufwand
	     

	Bisherige Leistung in Fr. oder in % des anrechenbaren Nettoaufwandes, ca.
	      CHF

      %

	Berechnet nach

(Bitte Bezug angeben, z.B. TAEP 2007 oder Leistungsvereinbarung mit dem Kanton)
	     

	Stempel und Unterschrift der Verbindungsstelle des Standortkantons
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Bemerkungen der Verbindungsstelle: 


